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Widerspruchsbescheid 

Ihr Widerspruch vom 08.07.2020 gegen den Ablehnungsbescheid vom 07.07.2020 
Ihr Antrag auf Akteneinsicht nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 
vom 26.06.2020 

Sehr geehrter Herr Dr. Modlinger, 

unter Aufhebung des Ablehnungsbescheids vom 07.07.2020 bewillige ich Ihnen auf Ihren 

Antrag vom 26.06.2020 Akteneinsicht in die Dienstvereinbarung über kollegiales Verhalten 
am Arbeitsplatz vom 08.10.2019 gemäß 8 3 Abs. 1 des Berliner 
Informationsfreiheitsgesetzes vom 15. Oktober 1999 (GVBi. S. 561 — zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 02.02.2018, GVBl. S. 160). 

Die Kosten des Widerspruchsverfahrens trägt die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie 
und Betriebe. 

Diese Entscheidung ergeht gebührenfrei. 

Gründe 
l. 
Mit Antrag vom 26.06.2020 begehrten Sie Akteneinsicht in sämtliche interne Dokumente 
zum Umgang mit Rassismus in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. 
Dieser Antrag wurde mit Bescheid vom 07.07.2020 abgelehnt. Die Ablehnung erfolgte mit 
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der Begründung, dass das Berliner Informationsfreiheitsgesetz lediglich ein 
aktenbezogenes Informationsrecht gewähre und zu einer Akte nur die einer konkreten 
Verwaltungsangelegenheit zuzurechnenden Unterlagen gehören. Den von Ihnen 
angeforderten Unterlagen fehle es an einem hinreichenden Bezug zu einem konkreten 
Verwaltungsvorgang. Hiergegen legten Sie mit Schreiben vom 08.07.2020 Widerspruch ein 

und trugen vor, dass die gewünschten Dokumente unter die Legaldefinition der Akte aus 
8 3 Abs. 2 Berliner Informationsfreiheitsgesetz zu subsumieren seien. 

N. 
Ihr Widerspruch ist zulässig, da er gemäß $ 14 Abs. 3 Berliner Informationsfreiheitsgesetz 
statthaft ist sowie form- und fristgerecht eingelegt wurde. 

Er ist auch begründet. Behördeninterne Dokumente zum Umgang mit Rassismus fallen 
unter den Aktenbegriff des Berliner Informationsfreiheitsgesetzes. 

Ich übersende Ihnen daher anliegend unsere Dienstvereinbarung über kollegiales Verhalten 
am Arbeitsplatz vom 08.10.2019 zwischen unserem Haus und dem Personalrat unseres 

Hauses. Hierin wird unter anderem auch der Umgang mit Rassismus erläutert. Die 
Dienstvereinbarung soll Aufmerksamkeit, Bewusstsein und Sensibilität schaffen und 
benennt Ansprechpersonen und regelt die Abläufe hierzu. 

Über diese Dienstvereinbarung hinaus verfügt die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie 
und Betriebe über keine weiteren Dokumente, die unter Ihr Informationsbegehren fallen. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid ist die Klage vor dem Verwaltungsgericht zulässig. 
Die Klage ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Widerspruchsbescheides bei 
dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin einzulegen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Klagefrist nur dann gewahrt ist, wenn die Klage 
innerhalb dieser Frist bei dem Verwaltungsgericht eingegangen ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

  

Anlage: 
- Dienstvereinbarung über kollegiales Verhalten am Arbeitsplatz vom 08.10.2019 

 


